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Bürgermeister a. D. Hans-Jürgen Osswald übergab die Rathausschlüssel an seine Nachfolgerin Marina Jung 
(links).

Markus Seeh gab nach der Vereidigung Bürgermeisterin Marina Jung (links) anstelle des Händedrucks die 
„Corona-Faust“.

Bürgermeisterin Marina Jung  
übernimmt die Rathausschlüssel und legt Amtseid ab
Der scheidende Bürgermeister Hans-Jür-
gen Osswald hat mit der Schlüsselüber-
gabe des Rathauses seinen letzten Akt 
vollzogen. Am 2. November, dem ersten 
Arbeitstag der neuen Bürgermeisterin 
Marina Jung kam Osswald nochmals an 
seinen letzten Arbeitsplatz im Rathaus 
zurück, um symbolisch die Schlüssel für 
das Rathaus, dem neuen Arbeitsplatz 
seiner Nachfolgerin zu übergeben.
Tags darauf hat die neue Bürgermeis-
terin Marina Jung während der Sitzung 
des Gemeinderates in der Homburghal-
le den Amtseid abgelegt.
 
Nachdem Jung den Amtseid abgelegt 
hatte, sagte sie, dass sie die Corona-Zeit 
nutzen werde, um eine Rathaus-Tour zu 
machen und alle Mitarbeiter kennenzu-
lernen.
 
Sie biete den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern Gespräche an. Auch werde 
die Bürgermeistersprechstunde wie-
der aufgenommen und ab dem neuen 
Jahr werden die Bürgermeistersprech-
stunden im rotierenden Ablauf auch in 
Schwandorf und Worndorf stattfinden. 
„Um auf diesen Weg nach Neuhausen 
ob Eck als Bürgermeisterin zu gelangen, 
waren beruflich durchaus viele Anstren-
gungen notwendig, jedoch wurde ich 
auch mit Wohlwollen durch Menschen 
im beruflichen aber vor allem im fami-
liären Umfeld begleitet, wofür ich sehr 
dankbar bin“, sagte Jung. 

(Foto: Winfried Rimmele) 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 16. November, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteherin Nicole Weikart, Worndorf  07777 315

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Samstag, 14.11.2020  
Nellenburg-Apotheke Liptingen, Stockacher Straße 14/1, 
78576 Emmingen-Liptingen, Tel.: 07465 92720 
Sonntag, 15.11.2020 
Löwen-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstraße 49, 78532 Tuttlingen, 
Tel.: 07461 2434
   
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: 
http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Samstag/Sonntag, 14.11./15.11.2020  
Dr. Heinemann, Trosingen, Heinz-Mecherlein-Straße 8, 
Tel. 07425 21081   
Dr. Kettenacker, Meßkirch, Am Münzkreuz 21, Tel. 07575 9204-0
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wie gerne hätte ich Sie herzlich zum Neujahrsempfang der Gemeinde Neuhausen ob Eck 2021 eingeladen. 
Wir hätten uns sehr gefreut, Sie im Rathaus im Januar in Empfang zu nehmen. Und wie schön wäre es si-
cherlich geworden, sich zu sehen, herzlich zu begrüßen und gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. 

Wir haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir unsere Tradition auch unter Corona-Bedingungen 
fortsetzen können. Doch der Charakter und die Feierlichkeit eines solchen Empfangs wäre stets verloren 
gegangen. Zudem steht der Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle und 
vor dem Hintergrund der steigenden Neuinfektionen und der Unsicherheit der weiteren Pandemie-Ent-
wicklung liegt es in unserer Verantwortung, das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. 

Daher verzichten wir schweren Herzens auf den Neujahrsempfang 2021.  

Ihre Bürgermeisterin 
Marina Jung 

 
 

 

Die Gemeindekasse informiert! 
Zum 15.11.2020 sind die Grund- und Gewerbesteuer für das 4. Quartal 2020 fällig.  
Eine pünktliche Bezahlung schützt Sie vor weiteren Kosten. Bei Zahlung bitten wir um die Angabe der korrekten 
Buchungszeichen. 

Falls Sie der Gemeindekasse eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden die Gebühren per Lastschrift von ih-
rem Konto abgebucht. Wenn sich Ihre Bankverbindung oder Ihre Kontonummer kürzlich geändert hat, informieren 
Sie uns bitte.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Benkler, Tel.: 07467 9460-13 oder 
Frau Henschel, Tel.: 07467 9460-17. 
 

 
 

Absage über die beabsichtige Durchführung mehrerer Truppenübungen  

Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, 
dass die angemeldete Truppenübung vom 15.11.2020 bis 18.11.2020 entfällt.  

  
 
 
 

Nachrichten aus dem Standesamt 

Oktober 

wir gratulieren sehr herzlich zur Geburt: 
28.10.2020    Leo Tizian Haaf 
 Eltern: Desirée und Pirmin Haaf
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Aktuelles aus dem Gemeinderat  
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 03.11.2020 
TOP 1 - Amtseinsetzung und Verpflichtung von Bürgermeisterin Marina Jung 

Bürgermeister-Stellvertreter Markus Seeh begrüßte zu Beginn der 
Sitzung in der Homburghalle die vollzählig anwesenden Gemeinde-
ratsmitglieder, Ortsvorsteherin Nicole Weikart, Ortsvorsteher Günter 
Binder, die Amtsleiter Artur Muschalek und Hans Hager, ganz beson-
ders die neue Bürgermeisterin Marina Jung, Landrat Stefan Bär, den 
ersten Bürgermeister der Stadt Tuttlingen Emil Buschle, Schulrekto-
rin Alexandra Maier-Lipp, die Feuerwehrkommandanten Wolfram 
Nestel, Bastian Lepschy, Elmar Winter und Florian Ott, den Personal-
ratsvorsitzenden Reinhard Ziegler, die Bürgermeister Joachim Löff-
ler, Emmingen-Liptingen und Stefan Waizenegger, Fridingen, Frau 
Jungs Amtsvorgänger Bürgermeister a. D. Hans-Jürgen Osswald, 
Sibylle Schaz als Vertreterin für die Evangelische Eckstein-Kirchenge-
meinde, sowie die zahlreich anwesenden Bürgerinnen und Bürger 
der Gesamtgemeinde.  
Der Bürgermeister-Stellvertreter wies zu Beginn noch auf die Einhal-
tung der CoronaVerordnung hin, und dass am Ende der Gemeinde-
ratssitzung die Halle gleich verlassen werden müsse.  
Markus Seeh führte aus, ab diesem Tag sei Neuhausen ob Eck noch 
einzigartiger: Frauenpower auf breiter Front mit Schulrektorin, Ge-
schäftsführerin des Gewerbeparks, Ortsvorsteherin, evangelischer 
Pfarrerin (in naher Zukunft) und einer Bürgermeisterin. Dies passe 
sehr gut zu einer zukunftsorientierten, weltoffenen, dynamischen 
und familienfreundlichen Gemeinde.  
Marina Jung sei mit knapp 91 Prozent am 20. September gewählt 
worden und bringe alle Voraussetzungen mit, dieses Amt mit Freu-
de und Gestaltungswillen anzugehen. Durch die gute Haushaltssi-
tuation und die Überlassung einer sehr gut aufgestellten Gemeinde 
durch den Amtsvorgänger, sei es für sie möglich, Neuhausen weiter 
zu gestalten und weiter zu entwickeln.  
Er wünschte der neuen Bürgermeisterin, dass sie mit voller Kraft 
durchstarten könne, sich schnell einarbeite und vernetze, auch über 
Gemeindegrenzen hinweg. Außerdem wünschte er ihr das notwen-
dige Fingerspitzengefühl aber auch die Durchsetzungskraft für Ent-
scheidungen.  
Persönlich aber auch im Namen des Gemeinderats bot er eine enge, 
vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt geprägte Zusam-
menarbeit an.  
Sodann verpflichtete der Bürgermeister-Stellvertreter Bürgermeis-
terin Marina Jung für die Amtszeit von acht Jahren gemäß der Ver-
pflichtungsformel, die von ihr wiederholt wurde:  
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und ge-
wissenhafte Erfüllung meiner Pflicht. Insbesondere gelobe ich, die 
Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“.  
Besiegelt wurde die Verpflichtung aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht per Handschlag, sondern „Faust an Faust“. 
Landrat Stefan Bär sagte, Frau Jung habe mit dem sehr hohen Ergeb-
nis von 90,98 Prozent einen klaren Auftrag von den Bürgerinnen und 
Bürgern erhalten. Nun gehe es darum, diese zu überzeugen, nach-
dem doch viele Erwartungen mit dem Amt der Bürgermeisterin aber 
auch an sie persönlich verknüpft seien.  
Das Amt des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin sei doch eine 
sehr wichtige Schlüsselposition in jeder Gemeinde. Der Vorgänger 
hinterlasse jedoch ein sehr gut bestelltes Feld. Frau Jung bringe für 
das Amt das nötige Rüstzeug mit: fachliche Qualifikation, reichlich 
Erfahrung in allen Bereichen sowie Führungsqualitäten.  
Der Landrat wünschte Frau Jung einen guten Draht zu den und ein 
feines Gespür für die Menschen in der Gemeinde sowie hierzu die 
nötige Kernkompetenz, die Bürger zu verstehen. Man müsse diesen 
immer wieder erklären, dass private Interessen hinter den Interes-
sen Aller bzw. der Gemeinschaft oft zurückstehen müssten. Hierzu 
bedürfe es verbindlicher und klarer Worte. Dabei sei auch eine gute 
Diskussionskultur Grundlage. Die Bürgermeisterin, aber auch Ge-
meinderats- und Ortschaftsratsmitglieder würden hier in einer ganz 
besonderen Verantwortung stehen, vorzuleben, wie man mit Res-
pekt und Anstand im täglichen Leben miteinander umgehen könne 
und müsse. Nach harten aber sachlichen Diskussionen müsse man 
sich hinterher in die Augen sehen können.  

Das Amt des Bürgermeisters könne auch sehr fordernd sein und ei-
nem an die Substanz gehen. Mit drei kleinen Kindern sei das Amt für 
Frau Jung durchaus auch eine ganz besondere Herausforderung dar. 
Er appellierte daher an alle Anwesenden zu respektieren, dass die 
Bürgermeisterin auch eine Privatsphäre haben müsse.  
Zur Zusammenarbeit gehöre immer auch ein gewisses Maß an Ge-
selligkeit.  
Der Landrat gab seiner Hoffnung Ausdruck, Frau Jung möge im Hin-
blick auf das Freilichtmuseum die Tradition ihrer Vorgänger über-
nehmen und Hand in Hand die Zusammenarbeit zwischen Gemein-
de und Landkreis fortführen.  
Für ihr Amt wünschte Herr Bär ein gutes Gespür für die Leute und die 
politische Realität, Gelassenheit und Unverkrampftheit. Als Landrat 
sagte er der Bürgermeisterin jederzeit, wenn sie Hilfe brauche, sei-
ne volle Unterstützung und die Unterstützung der Mitarbeiter des 
Landratsamtes zu.  
Der erste Bürgermeister der Stadt Tuttlingen Emil Buschle über-
brachte auch Glückwünsche und Grüße von Oberbürgermeister Mi-
chael Beck, der verhindert war. Die Stadt Tuttlingen und die Gemein-
de Neuhausen ob Eck verbinde seit je her eine bekanntermaßen sehr 
enge Partnerschaft, die er sich weiterhin auf Augenhöhe wünsche. 
Der gemeinsame Gewerbepark Take-Off sei eine ganz besondere 
Erfolgsgeschichte. Er bat alle Anwesenden darum, Frau Jung zu be-
gleiten und ihr beizustehen. „Wir als Tuttlinger sind an Ihrer Seite“, 
so Emil Buschle, der zum Abschluss einen Blumenstrauß überreichte.  
Schulrektorin Alexandra Maier-Lipp wünschte im Namen der Hom-
burgschule und des Elternbeirats entsprechend dem Leitbild „Ge-
sund und Fit“ in Gedichtform einen guten Start und weiterhin eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger. Sie über-
reichte ein Brett mit Fotos aller acht Klassen und des Lehrerkollegi-
ums.  
Der Personalratsvorsitzende Reinhard Ziegler meinte, dass Frau Jung 
mit der Amtseinführung nicht nur Oberhaupt der Gemeinde, son-
dern gleichzeitig auch Chefin eines der größten Arbeitgeber von 
Neuhausen ob Eck sei. Als Vertreter aller Beschäftigten sagte er in 
einer polarisierenden Zeit die volle Unterstützung und Loyalität der 
Mitarbeiter zu. Das gesamte Personal wünsche sich eine vertrauens-
volle und gute Zusammenarbeit.  
Bürgermeisterin Marina Jung bedankte sich zuerst bei allen Rednern 
für die wohlwollenden Worte und bei allen Bürgern für den offenen 
Empfang, den man ihr bereitet habe. Sie habe im Vorfeld viele Helfer 
gehabt, um so weit kommen zu können. Die Art und Weise der Men-
schen in ihrem Umfeld hätten sie stark geprägt und ihre Sozialkom-
petenzen entsprechend ausgebildet. Wertvolle Erfahrungen habe 
sie auch im Oberbürgermeister-Wahlkampf in Villingen-Schwennin-
gen gewonnen.  
Dennoch sei sie immer ihrem Instinkt gefolgt und habe sich spontan 
entschlossen, sich für die Bürgermeisterstelle in Neuhausen ob Eck 
zu bewerben. Den Wahlkampf habe sie trotz Schulferien und Corona 
sehr schnell intensiviert. Neuhausen ob Eck sei eine sehr schöne Ge-
meinde die sehr gut zu ihr passe. Sie habe in den Vergangenen Wo-
chen und Monaten gelernt, die Unterschiede und geschichtlichen 
Hintergründen der einzelnen Teilgemeinden zu akzeptieren.  
Ab der kommenden Woche solle wieder regelmäßig die Bürger-
sprechstunde stattfinden, wenn auch unter Corona-Bedingungen. 
Ab 2021 werde hierbei ein rotierendes System eingeführt. Die Bür-
gersprechstunde werde dann abwechselnd in Neuhausen ob Eck, 
Schwandorf und Worndorf stattfinden, damit die Bürger auch fuß-
läufig kommen könnten.  
Neuhausen ob Eck habe eine offene Verwaltung, auch trotz Coro-
na habe das Rathaus weiterhin offen, sei Ansprechpartner für alle 
Bürger. Aufgrund der Corona-Pandemie würden natürliche einige 
Einschränkungen gelten; die Bürgermeisterin appellierte an alle Ein-
wohner, die Corona-Regeln einzuhalten.  
Abschließend bedankte sich Bürgermeisterin Marina Jung nochmals 
bei allen Anwesenden und schloss die öffentliche Gemeinderatssit-
zung um 19:53 Uhr.  
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Bebauungsplan samt örtlichen Bauvorschriften  „Schuppensiedlung Breite“ 
Hier: Satzungsbeschluss und Inkrafttreten gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)   
Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen ob Eck hat am 20. Oktober 2020 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Schuppensiedlung 
Breite“ sowie die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Schuppensiedlung Breite“ als Satzungen beschlossen. Diese Beschlüsse 
werden gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Der Geltungsbereich befindet sich ca. 100 m nördlich der Gemeinde Neuhausen ob Eck und umfasst eine Fläche von ca. 1,29 ha. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes samt örtlichen Bauvorschriften „Schuppensiedlung Breite“ ist in nachstehender Abbildung (ohne 
Maßstab) dargestellt. 

  
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan samt örtlichen Bauvorschriften „Schuppensiedlung Breite“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung und der zusammenfassenden Erklärung im Rathaus der Gemeinde Neuhausen ob 
Eck, Rathausplatz 1, 78579 Neuhausen ob Eck, während der üblichen Dienststunden einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Der in Kraft getretene Bebauungsplan samt örtlichen Bauvorschriften ist mit der Begründung zudem auf der Homepage der Gemeinde Neu-
hausen ob Eck abrufbar. 

Hinweise:
•	 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 

39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensanteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 
44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen.

•	 Nach § 215 Abs. 1 BauGB wird eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.

•	 Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg gilt die Satzung - sofern sie unter der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangener Bestimmungen zustande gekommen 
ist - ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

 
Dies gilt nicht, wenn  
a)   die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist,  
b)    der Bürgermeister den Beschlüssen nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. b geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. 

Gemeinde Neuhausen ob Eck, 30. Oktober 2020 gezeichnet Hans-Jürgen Osswald 
  Bürgermeister 
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Amtliche
Mitteilungen§

Bürgersprechstunde 
Die nächste Bürgersprechstunde findet am 
Donnerstag, den 12. November 2020 statt. 
Sie können jedoch gerne auch außerhalb 
der Bürgersprechstunden mit der Bürger-
meisterin über Ihre Sorgen und Probleme 
reden oder Ihre Wünsche und Anliegen vor-
bringen. Rufen Sie an - Tel.: 07467 9460-15 - 
damit wir einen Termin vereinbaren können. 
  

 
Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
service über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de 
  
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die:   
  
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439 
  
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 
  
 
 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische  
Eckstein-Kirchengemeinde 
Neuhausen ob Eck und  
Emmingen-Liptingen
Sonntag, 15.11.2020 – Vorletzter Sonn-
tag im Kirchenjahr
09.30 Uhr Gottesdienst in Neuhausen mit 
Pfarrerin Berger
11.00 Uhr Gottesdienst in Emmingen mit 
Pfarrerin Berger 

Im Rahmen des Infektionsschutzes bitten 
wir Sie zu berücksichtigen, dass ein Sicher-
heitsabstand von 2 m gewahrt sein muss, 
sodass in der Kirche nur entsprechend aus-
gewiesene Plätze belegt werden dürfen. 
Wir bitten Sie um Händedesinfektion am 
Eingang und empfehlen insbesondere 
beim Betreten und Verlassen der Kirche 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung.
Bitte vermeiden Sie vor und nach den Got-
tesdiensten auch Ansammlungen vor der 
Kirche. 

Hinweis zum Adventsmarkt in Neuhausen 
Leider kann unser Adventsmarkt um das 
Pfarrhaus in Neuhausen in diesem Jahr nicht 
stattfinden. 

Corona-Krippenspiel
Gerade auch in diesem Jahr möchten wir 
nicht auf ein Krippenspiel verzichten. Da dies 
jedoch nicht im gewohnten Rahmen stattfin-
den kann, sind wir auf eure kreative Mithilfe 
angewiesen. Bitte meldet euch, wenn ihr ein 
Krippenspiel der etwas anderen Art einstu-
dieren wollt unter: juliane.sauter-manz@
elkw.de bis Freitag, den 20.11.2020. 
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! 

Bitte beachten Sie: 
Während der Vakatur übernehmen die Pfar-
rerinnen und Pfarrer aus dem Umland die 
Kasualvertretungen (insbesondere Beerdi-
gungen). 
Wenn es um Beerdigungen geht, wenden 
Sie sich bitte in der Zeit vom: 
09.11.2020 – 15.11.2020 an Pfarrerin 
Kaisner in Mühlheim an der Donau, Telefon 
07463/382
16.11.2020 – 22.11.2020 an Pfarrer Thie-
mann in Spaichingen, Telefon 07424/2577
23.11.2020 – 29.11.2020 an das Gemein-
debüro in Tuttlingen, Telefon 07461/927522 

Das Gemeindebüro ist am Montag, Diens-
tag, Donnerstag und Freitag jeweils von 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr für den Publi-
kumsverkehr geöffnet. 
Sie erreichen und telefonisch unter der 
Nummer 07467/385 oder per Email unter 
gemeindebuero.neuhausenoe@t-online.de 
Bitte achten Sie bei Ihrem Besuch darauf, 
die nötigen Abstandsregeln und Hygiene-
maßnahmen einzuhalten. Auf das Tragen 
eines Mundschutzes wird hingewiesen. 
Evangelisches Pfarramt, Neuhausen ob Eck 
und Emmingen-Liptingen, Stockacher Stra-
ße 2, 78579 Neuhausen ob Eck 
 
  
Katholische Kirchengemeinde 
St. Maria Magdalena in Mühl-
heim/Donau mit St. Michael in 
Neuhausen ob Eck und  
St. Nikolaus in Stetten/Donau 
Donnerstag, 12.11.2020
15.00 - 17.00 Uhr Beichtgelegenheit im 
Pfarrhaus Mühlheim 
Freitag, 13.11.2020
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
Samstag, 14.11.2020
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Maria Mag-
dalena 
Sonntag, 15.11.2020 – Diaspora-Kollekte
33. Sonntag im Jahreskreis
08.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus
10.00 Uhr Wortgottesdienst in St. Michael
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus  

Dienstag, 17.11.2020
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria Mag-
dalena 
Mittwoch, 18.11.2020
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
Freitag, 20.11.2020
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael 
Samstag, 21.11.2020
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Nikolaus 
Sonntag, 22.12.2020 
Christkönigssonntag
10.00 Uhr Wortgottesdienst in St. Maria 
Magdalena
10.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael
Jahrtag für Walter Renner
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus  

Gottesdienstordnung für die anderen 
Kirchengemeinden in der SE Donau-Heu-
berg: 
Samstag, 14.11.2020: 
18.30 Uhr Irndorf  
Sonntag, 15.11.2020: 
 08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Fridingen Patrozinium 
10.00 Uhr Renquishausen 
Dienstag, 17.11.2020:  
18.30 Uhr Fridingen 
Mittwoch, 18.11.2020: 
18.30 Uhr Irndorf 
Donnerstag, 19.11.2020: 
18.30 Uhr Kolbingen 
18.30 Uhr Renquishausen 
Samstag, 21.11.2020: 
18.30 Uhr Kolbingen  
Sonntag, 22.11.2020:  
08.30 Uhr Irndorf 
08.30 Uhr Renquishausen 
10.00 Uhr Fridingen: Jugendgottesdienst 

Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern:
Von Dienstag, 10.11.2020 bis Samstag, 
14.11.2020:
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, 
Tel. 07463/354 
Von Dienstag, 17.11.2020 bis Samstag, 
21.11.2020:
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, 
Tel. 07463/354 

Verschärfte Situation: 3 goldene Regeln 
zum Besuch des Gottesdienstes
Leider sind wir sowohl staatlicherseits als 
auch kirchlicherseits im Pandemiestufen-
plan auf die dritte Stufe – Stufe rot – ge-
rutscht. Das hat weiterreichende Maßnah-
men auch für den Besuch des Gottesdienstes 
zur Folge. Generell gelten alle Maßnahmen, 
die nun auch schon in den letzten Wochen 
und Monaten zum Tragen gekommen sind.  
Diese sind:
•	 Wir müssen Anwesenheitslisten der 

Gottesdienstbesucher führen. Die-
se Anwesenheitslisten werden von 
den OrdnerInnen erstellt, vertraulich 
behandelt und nach längerer Aufbe-
wahrungszeit wieder vernichtet. Der 
Datenschutz wird eingehalten. Sie die-
nen zur Nachvollziehung evtl. Infekti-
onsketten.
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•	 Während des Gottesdienstes besteht 
Maskenpflicht! Die Handdesinfek-
tion ist absolut nötig. Ebenso das 
Einhalten der Laufwege – auch beim 
Kommuniongang – sowie alle bisher 
auch geltenden Abstands- und Hygi-
eneregeln. 

•	 Schmerzlich, aber am meisten sinnvoll 
ist es, den Gemeindegesang wieder 
ganz zu unterlassen. Gerade hier be-
steht die größte Gefahr, sich ggf. anzu-
stecken. Deshalb verzichten wir wieder 
auf unbestimmte Zeit auf den Gemein-
degesang. Das Singen einer Schola 
oder auch kleineren Teilen eines Kir-
chenchores ist weiterhin möglich und 
erlaubt. Dies hat sich in den vergange-
nen Monaten in einigen Gemeinden 
sehr bewährt und wurde mit viel En-
gagement umgesetzt und gestaltet. So 
werden wir wohl auch in der nächsten 
Zeit fortfahren müssen.

 
Regelung für Beisetzungen: 
•	Es	besteht	Maskenpflicht	auf	dem	Friedhof	
•		Es	 müssen	 Teilnehmerlisten	 geführt	 wer-

den 
•		Die	 Teilnehmerzahl	 ist	 auf	 100	 Personen	

begrenzt 
•		Achten	 Sie	 auf	 den	 Mindestabstand	 von	

1,50 m  
•	Halten	Sie	die	Hygienevorschriften	ein	
Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, dass 
diese weiteren und verschärften Maßnah-
men nicht schön sind und der Hoffnungs-
schimmer der vergangenen Wochen und 
Monate zur Rückkehr zu „Normalverhält-
nissen“ wieder blasser wird. Doch seien 
wir dessen eingedenk, dass auch wir dazu 
beitragen können, einen allgemeinen Lock-
down zu verhindern. Sind wir dankbar dafür, 
dass wir Gottesdienste feiern können. Blei-
ben wir verantwortungsbewusst! 
Ihnen und Euch allen wünschen wir Gottes 
Segen, Nähe und Begleitung, seinen Schutz 
und seine Fürsorge! Bleiben Sie gesund und 
hoffnungsvoll! 
Das Pastoralteam der SE Donau-Heuberg 

Ordnerdienst - 
Wir brauchen Unterstützung
Die Diözese schreibt vor, dass die Kirchenge-
meinden für jeden Gottesdienst Ordner zur 
Verfügung stellen muss. Deren Aufgabe ist 
es, die Besucher zu registrieren und auf die 
bestehenden Hygienevorschriften (Hand-
desinfektion, Mundschutz während des 
Gottesdienstes, Abstand, usw) hinzuweisen. 
Diesen Dienst können nicht allein die Kir-
chengemeinderäte übernehmen. Deshalb 
bitten wir unsere Gemeindeglieder um Un-
terstützung. Wenn Sie uns als Ordner unter-
stützen können, bitten wir, sich im Pfarramt, 
Tel. 354, zu melden. Ordner sollten keiner 
Risikogruppe angehören. 
Vielen Dank für die Unterstützung und Mit-
hilfe! 

Beichtgelegenheit für die gesamte 
SE Donau-Heuberg
Pfarrer Joseph bietet jeden 2. Donnerstag für 
die gesamte SE die Möglichkeit zur Beichte 
an. Die nächste Beichtgelegenheit findet 
am Donnerstag, 26. November 2020 von 

15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrhaus Mühlheim 
statt. Sie können sich gerne telefonisch im 
Pfarrbüro Mühlheim, Tel. 07463/354 anmel-
den, um Wartezeiten zu vermeiden. Weiterer 
Termin zur Beichtgelegenheit: 10.12.2020   

Absage Adventsverkauf
Im November gelten in ganz Deutschland 
Kontaktbeschränkungen aufgrund der der-
zeitigen Corona Pandemie. Somit ist es uns 
nicht möglich, gemeinsam Bastelarbeiten 
für den Adventsverkauf herzustellen. Wir ha-
ben uns auch Gedanken über Alternativen 
gemacht, die aber nicht zielführend waren.  
Schweren Herzens hat der Kirchengemein-
derat entschieden, den Adventsverkauf 
abzusagen. Wir bedanken uns bei allen, die 
ihre Mithilfe bereits wieder angeboten und 
kreative Ideen überlegt haben. Bleiben Sie 
alle gesund.  
Der Kirchengemeinderat 

Dekanat Tuttlingen-Spaichingen
Aufgrund der Corona-Krise müssen wir lei-
der den Planungsabend des Männerwerks 
am 25.11.2020 absagen. Wir bitten dies zu 
beachten und freuen uns auf eine hoffentli-
che Wiederauflage im neuen Jahr. 

„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - 
die kirche“ - November 2020  
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarz-
wald - Baar 102.0 Schramberg 103.7 
Oberndorf 104.6 Tuttlingen 107.6 und im 
Kabel App, Internetradio und Infos:   
www.antenne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen 
News begleiten Sie die Kirchen der Region 
durch den Tag:
„Moment mal“,  Einen Moment zum Nach-
denken und Auftanken täglich gegen 9.15 
Uhr und 13.15 Uhr
„Typisch himmlisch - Kirche am Sonntag-
morgen“,  immer sonn- und feiertags von 
8.00 bis 10.00 Uhr mit interessanten Gästen, 
News und frischer Musik
Themenreihe in diesem Monat „Abschied-
nehmen, Tod und Trauer“
22.11. zur neuen Empfinger Aussegnungs-
halle mit Bürgermeister Ferdinand Truffner 
und dem Künstler Tobias Kammerer 
Hans-Peter Mattes, Kirchlicher Rundfunkbe-
auftragter 

Hauseltern gesucht 
Menschen in Notsituationen finden einen 
Platz im »Lebenshaus«. Die Kernfamilien im 
Haus sorgen dafür, dass das in einer familie-
nähnlichen Gemeinschaft möglich ist. Diese 
Idee hat 1985 zur Gründung des Vereins »Le-
benshaus, ökumenische Gemeinschaft für 
soziale Integration e.V.« geführt.  
1991 wurde dann der Grundstein für das 
»Nudelhaus« gelegt, eine Feinkostmanufak-
tur, die inzwischen überregional bekannt ist. 
30 Menschen bieten wir in der Produktion 
und in unseren eigenen Läden eine Pers-
pektive. Seit nunmehr über 20 Jahren haben 
etwa 150 Menschen dieses Angebot ge-
nutzt – und in einer sozialen Gemeinschaft 
Geborgenheit gefunden. Wir sind dankbar 
und glücklich über diese Leistung, die dank 
der großen Anteilnahme und Unterstützung 
in der Region möglich ist. Das motiviert uns 

weiterhin, Menschen in schwierigen Situ-
ationen zu helfen, ihnen Perspektiven auf-
zuzeigen und sie in eine selbstbestimmte 
Zukunft zu begleiten.  
Aktuell suchen wir Hauseltern (m/w/d) mit 
Herzblut für unsere bestehende Hausge-
meinschaft mit 7 Plätzen für Menschen, die 
aus schwierigen Lebensverhältnissen her-
aus ein soziales Umfeld brauchen. 
Wir suchen
•	 Einzelpersonen, Paare oder Familien
•	 mit Empathie, Toleranz und Bezie-

hungskompetenz
•	 mit sozialem Engagement und innerer 

Stärke
•	 mit Teamfähigkeit und Geduld
•	 mit Kompetenz zur Zusammenarbeit 

mit Kooperationspartnern und öffent-
lichen Stellen

•	 d. h. Menschen die fest im Leben ste-
hen

 
Wir wünschen uns dabei kreative Mitgestal-
ter. 
Ihre Aufgabe steht neben Ihrer normalen 
beruflichen Tätigkeit im Ehrenamt in einem 
interessanten und schönen Umfeld. Dabei 
wohnen Sie großzügig in einem histori-
schen Gebäude im Herzen der Musikstadt 
Trossingen. 
Wir stellen privaten Wohnraum und Ge-
meinschaftsbereiche zur Verfügung. 
Sie werden unterstützt vom Vorstand des 
Vereins »Lebenshaus, ökumenische Ge-
meinschaft für soziale Integration e.V.«
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen an vor-
stand@lebenshaus-trossingen.de
Bei Fragen steht Ihnen Dr. Ingrid Dapp un-
ter 07424 und Martina Bruhn unter 01573-
2240901 zur Verfügung. 

Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau 
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do. 
von 08.30 - 11.30 Uhr, 
am Do. von 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: 
StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: Tel. 
07463/1232 oder 07463/57798 
   
 
Obst- und Gartenbauverein
Covid19 - Freizeitgärtner sind besser dran: 
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen 
sinken, Gastronomie, Fitnessstudios und 
Vereine müssen pandemiebedingt ihren 
Betrieb vorübergehend einstellen. All das 
ist kein Grund, Trübsal zu blasen: Wir Frei-
zeitgärtner gehören zu den Privilegierten, 
die einen Garten haben oder zumindest ein 
paar Pflanzen am Balkon, und wir können 
nun die Tage nutzen, unseren Pflanzen da-
bei zuzusehen, wie sie sich auf den Winter 
vorbereiten. Mit ein paar kleinen Tricks kön-
nen wir ihnen dabei auch etwas helfen. Und 
abends können wir – während wir köstliche, 
im eigenen Garten gewachsene Äpfel oder 
Birnen essen und damit unser Immun-
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system stärken  – planen, wie wir unsere 
Gärten noch etwas verändern können, so 
dass er unseren Vorstellungen und denen 
der Natur noch etwas besser entspricht.  
Obstgehölze, Wildobst und Beerensträucher 
im Garten zu pflanzen, ist dabei immer eine 
gute Idee: Sie schaffen Lebensraum für an-
dere Lebewesen und Sie schaffen die Vor-
aussetzung, köstliches Obst im eigenen Gar-
ten heranreifen zu lassen und genießen zu 
können. Noch dazu tun wir mit der Arbeit im 
Garten und der Natur unserer Gesundheit 
immer etwas Gutes – und das auch dann, 
wenn Fitnessstudios geschlossen sind. 
Sobald sich die Sonne etwas zeigt, können 
wir auch im Herbst und Winter draußen im 
Garten sitzen und uns mit Freunden so tref-
fen, dass die Gefahr einer Ansteckung mit 
Covid19 deutlich geringer ist als anderswo. 
Im Alpenblickgarten gibt es auch im Winter 
immer etwas Interessantes zu entdecken.  
Also: Auch im Herbst und Winter bietet der 
Garten Abwechslung, Rückzug und beste 
Voraussetzungen für einen gesunden Alltag. 
Freuen wir uns darüber und nutzen wir dies!  
Bis Ende November können wir problem-
los Bäume und Beerensträucher im Garten 
pflanzen – dürfen aber an frostfreien Ta-
gen das Gießen nicht vergessen. Mit dem 
Schneiden der Obstbäume warten wir aber 
besser bis zum März.

Der aktuelle Gartentipp aus der Ver-
bandszeitschrift „Obst und Garten“ und 
eigene Texte OGV-Neuhausen 
Dahlien und Canna überwintern: Wenn 
der erste Frost die Blätter von Dahlien und 
Canna (Blumenrohr) zerstört hat, werden die 
Knollen ausgegraben und an einem frost-
freien, trockenen Ort gelagert. Die Überwin-
terung gelingt am besten einlagig in Kisten. 
Feuchter Sand fördert den Schimmel. 
Stallmist für das Gemüsebeet: Wenn Sie 
Ihrem Gemüsegarten etwas Gutes tun wol-
len, können Sie bei der herbstlichen Boden-
bearbeitung alle 2 bis 3 Jahre Stallmist (1 bis 
5 kg/m2) flach einarbeiten. Die Maßnahme 
verbessert die Fruchtbarkeit und Struktur 
des Bodens und führt wichtige Nährstoffe 
zu. Stallmist verbessert auch den Kompost. 
Steckhölzer von Beerensträuchern: Von 
Johannisbeer-, Stachelbeer- und Heidel-
beersträuchern können nach dem Laubfall 
etwa 20 cm lange, gut ausgereifte Steckhöl-
zer geschnitten werden. Zusammengebun-
den sollten sie in feuchtem Sand kühl, aber 
frostfrei gelagert werden. Im Frühjahr wer-
den die Steckhölzer dann gesteckt. 
Kartoffeln lagern:  Wenn Sie Kartoffeln 
lange lagern möchten, sollte der Raum kühl 
(wenige Grad über null) und feucht sein. 
Wegen einer guten Durchlüftung dürfen 
Kartoffeln nie direkt auf dem Boden liegen. 
Lagern Sie die Knollen zwei Wochen bei 15 
°C vor, bevor sie in den Keller kommen. In 
diesem Zeitraum verkorkt die Schale, was 
den Wasserverlust deutlich senkt. Bei ge-
meinsamer Lagerung mit Äpfeln und Birnen 
verkürzt sich die Haltbarkeit. 
Holz- und Reisighaufen: Gehölzschnitt ent-
hält Nährstoffe und sollte dem Kreislauf des 
Gartens nicht verloren gehen. Deshalb bie-
tet sich an, das Schnittgut zu häckseln (und 
als Mulchmaterial zu verwenden) oder zu 

Holzstapeln und Reisighaufen aufzuschich-
ten. Asthaufen sollten jetzt nicht mehr be-
wegt werden, denn Igel, Blindschleichen, 
Kröten, Spitzmäuse, Gehäuseschnecken und 
Insekten haben sich bereits in die Winterru-
he begeben. 
Gemüse lagern:  Gemüse sollte nach Sorten 
getrennt gelagert werden, da die Haltbar-
keit unterschiedlich ist. Zu warme Lagerung 
kann bei einigen Gemüsen zu einer Um-
wandlung von Nitrat in gesundheitsschäd-
liches Nitrit führen. Kühle Lagerung bei 
ausreichender Sauerstoffversorgung fördert 
dagegen den Nitratabbau.  
 
 
 

 Worndorf

Stoabeisser e. V. 
Aufgrund der aktuellen Corona Situati-
on und entsprechenden Verordnung wird 
unsere Generalversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2019 / 2020 ausfallen. Alle im 
Amt gewählten Personen bleiben bis zum 
nächsten Jahr in Ihren Ämtern. 

Eure Vorstandschaft 
 
  
Sportverein  
Generalversammlung  
Aufgrund der verschärften Corona-Vor-
schriften müssen wir leider die geplante 
Generalversammlung am 18.11.2020 im 
Sportheim Worndorf auf unbestimmte Zeit 
verschieben. Bis dahin – bleiben Sie gesund! 

Der Vorstand   
 

 

Aus den
Schulen

Hermann Deutscher ist neuer 
Elternbeiratsvorsitzender 
Neuhausen ob Eck(wr) - Der neugewählte El-
ternbeirat an der Homburgschule Neuhau-
sen ob Eck hat sich zur konstituierenden Sit-
zung getroffen. Von den Eltern neu gewählt 
worden waren: Klasse 1a: Katrin Hepfer und 
Magdalena Pauli, Klasse 1b: Franziska Schrö-
der-Stehle und Ute Häcker, Klasse 2a: Her-
mann Deutscher und Anna Merker, Klasse 2b: 
Pamela Braun und Christina Schiele, Klasse 
3a: Bettina Boos und Marina Ruggaber, Klas-
se 3b: Anna Bulut und Melanie Hepfer, Klas-

se 4a: Anna Katharina Alimi und Nadja Ring, 
Klasse 4b: Martina Jäger und Sylvia Schaz. 
Bei den anschließenden Neuwahlen wurde 
Hermann Deutscher zum Elternbeiratsvor-
sitzenden und Pamela Braun als stellver-
tretende Vorsitzende gewählt. Ute Häcker 
übernahm das Amt der Schriftführerin. Der 
Schulkonferenz gehören an: Melanie Hep-
fer, Anna Katharina Alimi und Nadja Ring. 
Rektorin Alexandra Maier-Lipp informierte 
in ihrem Bericht die Eltern über wichtige 
Neuerungen, den Hygieneplan in Corona-
zeiten, die Unterrichtsversorgung, die Di-
gitalisierung der Homburgschule und das 
Fernlern-Unterrichtskonzept. 
 
 
 
Realschule Mühlheim

Elternbeirat der Realschule 
wählt Elternvertreter für das 
laufende Schuljahr 
Franziska-Schröder-Stehle wird als erste 
Vorsitzende wiedergewählt 
An der Realschule Mühlheim wurde am 
19.10. mit Teilnehmern vor Ort und per Video-
chat unter Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten die konstituierende Elternbeiratssit-
zung für das Schuljahr 2020/21 abgehalten. 
Dabei wurden alle Gremiumsmitglieder in ih-
rem Amt wiedergewählt. Folglich wird Fran-
ziska Schröder-Stehle aus Buchheim für ein 
weiteres Jahr Elternbeiratsvorsitzende sein. 
Während Sabine Hamma aus Fridingen auch 
im nächsten Jahr das Amt der Stellvertrete-
rin innehaben wird, wurde die Schriftführe-
rin Dagmar Moser aus Königsheim ebenfalls 
wiedergewählt. In der Schulkonferenz wer-
den die Eltern der Schule weiterhin durch 
Stefan Fluck aus Neuhausen sowie durch 
die beiden Mühlheimer Rene Herzer und 
Nadja Pauli-Köhler vertreten. In der Funkti-
on als Stellvertretung wurden Dagmar Mo-
ser, Regina Kohli aus Buchheim und Maike 
Bladt aus Mühlheim-Stetten wiedergewählt. 
Zudem informierte der stellvertretende 
Schulleiter Christian Graf über bevorste-
hende Projekte wie die Sanierung bzw. den 
Umbau der Realschule und den damit ver-
bundenen Umzug in Container. Ein weiteres 
großes Thema nahm der schulbezogene 
Umgang mit der Coronapandemie und das 
damit verbundene Fernlernkonzept ein. 
Eltern, Schüler und Lehrkräfte der Realschu-
le gratulieren allen gewählten Eltern für ihre 
Bereitschaft, in den schulischen Gremien 
mitzuwirken. 

REDAKTIONSSCHLUSS 
BEACHTEN

Bitte denken Sie an die rechtzeitige  
Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Interessantes
und Wissenswertes

Liebes Publikum! 
Für Alle, die sich nicht sicher sind, wie 
es um unser Theater steht – für Alle, die 
hoffen, glauben, denken und (Theater) 
lieben –  

Es ist wie es ist: Laut neuester Corona-Ver-
ordnung sind seit 2.11. Theater-Auffüh-
rungen bis mindestens 30.11. grund-
sätzlich verboten. Somit entfällt auch 
unser Auftritt im Kulturhaus „Altes Krema-
torium“ am kommenden Wochenende. 
Die Leere in unserem Theaterraum stimmt 
uns nachdenklich und traurig. Aber wir fül-
len ihn weiterhin mit positiver Energie, in-
dem wir dort neue Stücke entwickeln. Ihn 
als Filmstudio nutzen. Und als „Think-Tank“ 
, wo wir neue Konzepte schmieden für ein 
Theaterleben mit und nach den Viren. Wie 
sich der Dezember hinsichtlich des Thea-
terbetriebs gestaltet, hängt von der weite-
ren Entwicklung des Infektionsgeschehens 
bzw. den Richtlinien zur Regulierung des-
selben ab. Falls das Spielverbot aufgehoben 
wird, werden wir an jedem Advents-Wo-
chenenende zwei Vorstellungen anbieten! 
Natürlich prüfen wir derzeit auch, ob die 
neu aufgelegten Hilfsprogramme für uns 
greifen. 

Auf jeden Fall waren und sind wir weiter-
hin rege tätig: Die gerade noch rechtzeitig 
vor dem „Lockdown-light“ veranstalteten 
Herbstferien-Workshops waren sehr erfolg-
reich. Der Kurs Maskenbau- u.Spiel mündete 
in eine überzeugende, kleine Darbietung 
aller Akteure für ihre Angehörigen. In der 
Schreibwerkstatt haben wir mit Jugendlichen 
ein spannendes Hörspiel entwickelt und 
aufgenommen. Die Abmischung steht kurz 
vor dem Abschluss. Um das Resultat einem 
größeren Publikum zugängig zu machen, 
werden wir die Produktion online stellen. 

Damit wir Ihnen im Sinn bleiben, werden 
wir weitere kleine Filmchen herstellen. Un-
sere bisherigen Videos finden Sie auf unse-
rem YouTube-Kanal „TheaterBahnhof Mühl-
heim“. Wir freuen uns über jeden Klick, jeden 
Abonennten und jeden „Like“-Daumen. 
Und noch etwas, das uns Mut macht: Wir 
sind ja nicht nur diplomierte Schauspieler, 
sondern haben in den letzten Jahren un-
ser Kompetenzfeld sehr erweitert, was uns 
jetzt zugute kommt. Mittlerweile sind wir 
auch ausgebildete Lehrer für Körperspra-
che und systemischer Coach. Darauf auf-
bauend bieten wir jetzt Einzelstunden in 
Persönlichkeitsentwicklung an. Denn die 
Corona-Zeit stellt viele unter uns vor neue 
Fragen und Herausforderungen. Spielerisch 
und zukunftsorientiert gehen wir deshalb 
mit Ihnen auf die Suche nach Antworten zu 
Fragen wie z.B.: Wie geht es weiter mit mei-
nem Beruf? Mit meinem Umfeld? Wie gehe 
ich um mit meinen Ängsten und Fragezei-
chen im Kopf? Wie kann ich diese Zeit des 
Umbruchs zur Entwicklung neuer Perspekti-
ven für mich nutzen? Sprechen Sie uns ein-
fach an (07463-258 0007 / 0159-0860 8759). 
Wir wollen bei Ihnen bleiben – bleiben Sie 
bei uns! Martin und Cécile Bachmann-Le-
grand vom TheaterBahnhof Mühlheim 
 
 

 

Nettes aus der 
Natur 
Mut zur Unordnung – 
Der Garten im Herbst 

Viele von uns juckt es dieser Tage in den Fin-
gern, wenn sich im Garten das letzte Laub 
der Bäume ansammelt, Äste vom Hecken-
schnitt herumliegen oder in den Beeten ver-
trocknete Staudenreste stehen. Doch wer 
der Natur etwas Gutes tun will, sollte dem 
Drang widerstehen, alles sauber aufräumen 
zu wollen. Was für unser Auge vielleicht ein 
wenig unordentlich aussieht, hat für die 
Natur große Bedeutung. Viele Tiere können 
unsere Gärten auch im Winter nutzen. Aller-
dings nur, wenn sie passende Lebensräume 
vorfinden. Ein kurz gemähter Rasen ohne 
Versteckmöglichkeiten bietet Tieren keiner-
lei Schutz.  
Abgeblühte Pflanzen wie Sonnenblumen 
oder Karden sind auch jetzt im Herbst für 
Vögel wie verschiedenen Finkenarten eine 
nährreiche Futterquelle. Dasselbe gilt für 
vorhandene Beeren an Sträuchern oder 
auch Fallobst. Im Winter ist das Nahrungs-
angebot für Vögel sehr begrenzt. Alles, was 
Sie in Ihrem Garten belassen können, hilft 
weiter.  
Und nicht nur Vögel unterstützen Sie, wenn 
Sie Stauden bis ins Frühjahr stehen lassen. 
Einige Insekten nutzen die hohlen Stängel 
als Ort zum Überwintern. So legen z.B. ver-
schiedene Wildbienenarten ihre Brutzellen 
im Sommer in solchen Stängeln an. Aus 
den Eiern haben sich in den letzten Mona-
ten Larven entwickelt, die den Winter über 
in den Stängeln verweilen, um im Frühjahr 
zu schlüpfen. Werden die Stängel bereits 
im Herbst entfernt, haben die Bienen keine 

Chance auszufliegen. 
Ein Thema sorgt im Herbst oft für besonde-
ren Unmut: überall verlieren Bäume ihr Laub 
und mancher Gartenbesitzer steckt viel 
Mühe und Zeit in das Beseitigen jedes ein-
zelnen Blattes. Doch Laub spielt eine wichti-
ge Rolle in der Natur und ist alles andere als 
ein Abfallprodukt. Es sorgt nicht nur für die 
Rückführung wichtiger Nährstoffe, sondern 
bietet im Winter vielen Tieren Schutz.  
Anstatt das Laub aus dem Garten zu entfer-
nen, bietet es sich an, dieses an einigen Stel-
len liegen zu lassen oder auch an geschütz-
ten Orten zu einem Haufen zusammen zu 
rechen. Hier können sich nicht nur Insekten 
wie Laufkäfer zurückziehen, auch Igel füh-
len sich in solch einem Laubhaufen wohl. 
Wichtig ist, dass der Haufen bis ins nächste 
Frühjahr liegen bleibt. Denn erst dann been-
den Insekten die Winterstarre oder Igel ihren 
Winterschlaf. Auch durch das Anlegen von 
Steinhaufen oder Asthaufen z.B. aus Baum-
schnittmaterial können Sie Rückzugsmög-
lichkeiten für verschiedene Tiere schaffen. 
Deren Nutzen beschränkt sich keineswegs 
allein auf Überwinterungsquartiere. Auch 
im Frühjahr und Sommer dienen sie Tieren 
wie Insekten, Reptilien und Amphibien als 
Lebensraum. 
Wer seinen Garten naturnah gestalten will, 
kann sich einfach am Motto „weniger ist 
mehr“ orientieren. Natürlich darf ein Gar-
ten gepflegt aussehen. Sie müssen nicht an 
jeder Stelle alles stehen und liegen lassen. 
Wenn Sie Ihre Aufräumarbeiten auf be-
stimmte Gartenbereiche beschränken und 
dafür andernorts „wilde Ecken“ belassen 
können, sparen Sie sich nicht nur Arbeit, 
sondern tragen dazu bei, Ihren Garten zu ei-
nem attraktiven Lebensraum zu entwickeln. 
   
 

Aufruf zur Haus- und Straßen-
sammlung vom 17. Oktober bis 
22. November 2020 
Für die deutschen Kriegsgräberstätten 
im Ausland bittet der Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e. V. um Ihre 
Spende 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. ist eine der ältesten Bürgeriniti-
ativen im Land. Seit über 100 Jahren leistet 
der Verein einen wichtigen Beitrag für die 
Versöhnung und für den Frieden in Europa. 
Der Volksbund arbeitet in 46 Ländern, baut 
und betreut die Ruhestätten von über 2,8 
Mio. deutschen Kriegstoten auf 832 Kriegs-
gräberstätten. Er ist zudem Träger der freien 
Jugendhilfe und betreibt seit über 70 Jahren 
als einziger Kriegsgräberdienst eine eigene 
Jugend- und Schularbeit. Diese ist Brücken-
bauer bei internationaler Verständigung. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist unse-
re alljährliche Haus-und Straßensamm-
lung in diesem Jahr nicht durchführbar.  
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Damit der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V. seine wertvolle Friedensar-
beit jedoch weiter fortsetzen kann, bitten 
wir Sie, uns mit Ihrer Spende zu unterstüt-
zen. 

Bankverbindung: 
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., 
78462 Konstanz
 
Konto-Nr.: DE81 6905 0001 0000 0122 52
 
Verwendungszweck: 
Neuhausen ob Eck  (bitte unbedingt 
angeben) 

Jede Spende ist ein Beitrag für den Frie-
den gegen Gleichgültigkeit und Verges-
sen! 

Herzlichen Dank!
Bezirksverband 
Südbaden-Südwürttemberg 
 
 

 
KREISLANDFRAUENVERBAND 
TUTTLINGEN 
Verschiebung der Mitgliederversamm-
lung des KreislandFrauenvereins Tuttlin-
gen 
Aufgrund der aktuellen Lage muss die  für 
den 27.11.2020 geplante Mitgliederver-
sammlung leider abgesagt werden. Es ist 
geplant, die Veranstaltung auf den Frühling 
2021 zu verschieben. Ein neuer Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Weitere Infos finden Sie auch unter  
www.landfrauenverband-wh.de 
 
 
 
Die Badenova informiert: 
Energiesparen im Homeoffice 
Der „Lockdown light“ bringt nicht nur die 
wiederholte Schließung von Restaurants, 
Cafés und Freizeiteinrichtungen mit sich – er 
hat viele Menschen auch erneut ins Homeof-
fice katapultiert.Um das Arbeiten von zu-
hause aus möglichst schonend für Umwelt 
und Geldbeutel zu gestalten, hat der regio-
nale Energie- und Umweltdienstleister ba-
denova ein paar Tipps zusammengetragen: 
Den Arbeitsplatz am Fenster platzieren: Da 
dadurch Tageslicht genutzt und weniger 
Strom für künstliche Beleuchtung benötigt 
wird.

Den Router nachts ausschalten: Denn dieser 
zieht auch Strom, wenn er nicht gebraucht 
wird.
Schaltbare Steckerleisten nutzen: Die Ho-
meoffice-Geräte an schaltbare Mehrfach-
steckdosen anschließen und nach Feier-

abend einfach den Schalter umlegen. So 
vergisst man kein Gerät abzuschalten, das 
im Stand-by-Modus weiterhin Strom zieht. 
Die richtigen Leuchtmittel nutzen: Eine LED 
verbraucht im Vergleich zu einer Glühlampe 
bis zu 90 Prozent weniger Strom.

Bildschirmschoner erhöhen den Stromver-
brauch: Ab und an die Energiesparmodi des 
Geräts ansehen und gegebenenfalls eine 
Änderung in den Einstellungen vornehmen.
Heizung runterschalten: Vor allem in den 
kälteren Monaten ist es attraktiv, den Raum 
aufzuwärmen, indem man die Heizung ein-
schaltet. Aber: Der Heizkörper sollte aus-
geschaltet werden, wenn der Raum länger 
nicht benutzt wird.

Energieeffiziente Geräte verwenden: Beim 
Neukauf von technischen Geräten auf die 
Energieeffizienz achten – die Energieeffi-
zienzklasse kann hierbei die Kaufentschei-
dung erleichtern.
Für den Laptop gilt das gleiche wie fürs 
Smartphone: Nicht benötigte Tabs und Ap-
plikationen sollten geschlossen bzw. been-
det werden, denn diese laufen im Hinter-
grund weiter und verbrauchen Strom.

Weitere Informationen zum Thema Energie-
sparen gibt’s bei den Energieagenturen oder 
auf dem badenova Nachhaltigkeits-Blog 
ENERGIEVOLL unter:
w w. b a d e n o v a . d e / b l o g / e n e r g i e s p a -
ren-im-homeoffice
w w w.badenova.de/blog/die -10-bes-
ten-energiespartipps 
 
 
 
Kurs zum Gebäudeenergiebe-
rater (HWK) startet im Januar 
Das Kompetenzzentrum Holzbau & Aus-
bau bietet von Januar bis April 2021 in 9 
Tagesblöcken mit je drei Tagen die Fortbil-
dung zum Gebäudeenergieberater (HWK) 
an. Sie sind Meister in Handwerk, Bauinge-
nieur, Architekt oder Techniker und wollen 
Ihr Wissen in den Bereichen Energieeffizi-
enz, Lüftungs-und Heizungstechnik sowie 
Energieberatung erweitern, dann ist dieser 
Kurs genau richtig. Der erfolgreiche Ab-
schluss berechtigt Sie zur Eintragung in die 
Energie-Effizienz-Experten-Liste, damit ver-
bunden ist die Erstellung bzw. Bestätigung 
von KfW-Anträgen sowie das Ausstellen von 
Energieausweisen. 

Diese Fortbildung wird aus Mitteln des ESF 
gefördert, wobei für Teilnehmer aus Ba-
den-Württemberg die Seminargebühren 
mit 30% bzw. 50% bezuschusst werden. Den 
Zuschuss beantragen wir für Sie.  
Kursbeginn: 21. Januar 2021 
Anmeldeschluss: 07. Dezember 2020 

Weitere Informationen und Anmeldung 
unter: 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, 
88400 Biberach; Wolfgang Schafitel; 
Tel: 07351 / 44091-55; 
Email: schafitel@zaz-bc.de; 
www.zimmererzentrum.de 

Homeoffice sicher und gesund 
gestalten 
Unfallkasse Baden-Württemberg unter-
stützt Unternehmen und Beschäftigte 
beim gesunden Arbeiten von zu Hause 
Karlsruhe/Stuttgart, den 05.11.2020 
Laptops oder Tablets sind aus dem Ar-
beitsalltag nicht mehr wegzudenken und 
ermöglichen es, praktisch von überall zu 
arbeiten. Viele Unternehmen planen, ih-
ren Beschäftigten künftig verstärkt das 
Arbeiten im Homeoffice anzubieten – auch 
über die Corona-Pandemie hinaus. Da-
mit stellen sich viele Fragen zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, zur technischen 
und ergonomischen Ausstattung, zum 
Versicherungsschutz oder zur gesunden 
Mitarbeiterführung. Wie der Arbeitsplatz 
gestaltet sein sollte und was Beschäftigte 
und Führungskräfte selbst tun können, um 
sicher und gesund im Homeoffice zu ar-
beiten, zeigt die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg (UKBW) in ihren neuen Bera-
tungs- und Qualifizierungsangeboten. 
Was genau versteht man unter Homeof-
fice? Als Homeoffice werden sowohl die 
klassische Telearbeit, bei der Arbeitgeber 
gemäß Arbeitsstättenverordnung einen 
festen Arbeitsplatz im Privatbereich der 
Beschäftigten einrichten, als auch neue 
Arbeitsformen, wie das gelegentliche 
mobile Arbeiten von zu Hause, bezeich-
net. „Viele Beschäftigte arbeiten gerne im 
Homeoffice, zum Beispiel um Familie und 
Beruf besser zu vereinbaren oder lange 
Pendelzeiten zu vermeiden. Bei uns bei der 
UKBW arbeiten auch in Nicht-Corona-Zei-
ten rund 30 Prozent der Beschäftigten von 
zu Hause aus. Das funktioniert seit vielen 
Jahren sehr gut. Wichtig sind klare Ab-
sprachen auf beiden Seiten“, erklärt Sieg-
fried Tretter, Geschäftsführer der UKBW. 
Damit das Abreiten von zu Hause gelingt 
und gesundheitliche Risiken wie unge-
sunde Arbeitszeiten oder einseitige kör-
perliche Belastungen vermieden werden, 
braucht es seitens der Betriebe ganzheitli-
che Konzepte unter Einbindung aller Betei-
ligten im Betrieb – von den Führungskräf-
ten über Betriebsräte und -ärzte bis hin zu 
den Beschäftigten. „Als Hilfestellung haben 
wir zwei kompakte Leitfäden entwickelt, 
um unsere Mitgliedsbetriebe und Versi-
cherte bei der Gestaltung vom sicheren 
und gesunden Arbeiten zu Hause zu unter-
stützen“, sagt Tretter.

Leitfäden für Arbeitgeber und Beschäf-
tige geben Hilfestellung 
Die beiden Leitfäden richten sich jeweils an 
Unternehmen und Beschäftigte. Sie zeigen, 
welche rechtlichen Anforderungen jeweils 
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zu berücksichtigen sind – zum Beispiel bei 
der Ausstattung mit Kommunikationstech-
nik und ergonomischem Mobiliar. In den 
Leitfäden erhalten Führungskräfte und 
Beschäftigte zudem Tipps, wie Homeoffice 
unter Betrachtung verschiedener Hand-
lungsfelder wie gesunde Führung aus Di-
stanz, Zeitmanagement oder einer gesun-
den Work-Life-Balance gelingen kann. 
„Für das sichere und gesunde Arbeiten im 
Homeoffice nehmen vor allem Führungs-
kräfte eine Vorbildfunktion ein“, so Karin 
Hoffmann, Abteilungsleiterin für Sicherheit 
und Gesundheit bei der UKBW: „Sie müssen 
sich angesichts flexibler Arbeitsmodelle 
auf eine veränderte Führungssituation ein-
stellen und die Gesundheit und Motivation 
ihrer Beschäftigten – auch über Distanz – 
im Blick behalten und fördern.“ 

Kostenlose Online-Seminare und Trai-
nings 
Die UKBW-Akademie bietet ein umfas-
sendes Programm an kostenlosen On-
line-Seminaren und Trainings, um Füh-
rungskräfte und Beschäftigte für das 
sichere, gesunde und effiziente Arbeiten 
von zu Hause aus fit zu machen. Angebo-
te gibt es unter anderem zum „Führen in 
Coronazeiten“, „Ergonomie in Zeiten des 
mobilen Arbeitens“ oder „Stressbalan-
ce“. Die Online-Trainings vermitteln in 15 
bis 20 Minuten zügig und kompakt die 
wichtigsten Informationen zum Thema. 
Alle Online-Seminare, Homeoffice-Leitfä-
den, Qualifizierungsangebote sowie wei-
terführenden Informationen rund um das 
sichere und gesunde Homeoffice sind zu 
finden unter www.ukbw.de/digitalisie-
rung-gesund-gestalten.  
 
 

 
Einkünfte neben der  
Grundrente 
Für die Berechnung der Grundrente wird 
das Einkommen neben der Rente geprüft. 
Dieses müssen die Rentnerinnen und 
Rentner jedoch grundsätzlich nicht an 
die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
melden. Zwischen den Finanzbehörden 
und der DRV wird dafür ein automati-
scher Datenaustausch neu eingerichtet. 
Ausnahmen gibt es aber für Kapitalerträ-
ge oberhalb des Sparerpauschbetrages 
in Höhe von 801 Euro pro Person und für 
Einkünfte von Rentnerinnen und Rent-
nern, die im Ausland leben. In diesen Fäl-
len müssen die Rentnerinnen und Rentner 
innerhalb von drei Monaten nach Erhalt 
des Grundrentenbescheides ihre Kapita-
lerträge und Auslandseinkünfte selber an 
die DRV melden und entsprechende Nach-
weise vorlegen. Anschließend wird der 
Grundrentenzuschlag unter Berücksichti-

gung dieses Einkommens neu berechnet. 
Der automatische Datenabgleich zwischen 
Rentenversicherung und Finanzamt bezie-
hungsweise die Eigenmeldung von Kapi-
talerträgen oder Auslandseinkünften wird 
einmal jährlich wiederholt. Damit können 
Änderungen jeweils für die Zukunft ein-
gerechnet werden. Darüber hinaus ist die 
DRV per Gesetz dazu aufgefordert, stich-
probenartig etwaige Einkünfte zu kontrol-
lieren. 
Für weitere Informationen hat die DRV im 
Internet eine spezielle Themenseite rund 
um die Grundrente unter http://www.
deutsche-rentenversicherung.de/grund-
rente eingerichtet. Dort finden Interessier-
te auch die Broschüre „Grundrente: Fragen 
und Antworten“ zum Herunterladen. Als 
Papierexemplar kann sie kostenlos unter 
der Telefonnummer 0721 825-23888 oder 
per E-Mail (presse@drv-bw.de) angefordert 
werden. 

 

 

 
Corona-Krise:  
Handwerkskammer berät 
Telefon-Hotline und aktuelle Informati-
onen für Betriebe 
Seit gestern gelten wieder verschärfte Vor-
sichtsmaßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie. Während sich für die 
meisten Handwerksbranchen nichts än-
dert und beispielsweise Friseure mit den 
bisherigen Auflagen weiterarbeiten kön-
nen, mussten Kosmetik- und Nagelstudios 
schließen. Auch das Lebensmittelhandwerk 
ist von den Einschränkungen betroffen: 
Bäckereien, Konditoreien und Metzgerei-
en dürfen Speisen und Getränke nur noch 
zum Verzehr außer Haus anbieten und kei-
ne Gäste mehr bewirten. 
 
„Selbst, wenn sie aus Gründen des Infekti-
onsschutzes voll hinter den Maßnahmen 
stehen, ist das für die betroffenen Betriebe 
ein herber Rückschlag: Sie haben viel in die 
Sicherheit ihrer Kunden und Mitarbeiter 
investiert und müssen jetzt erneut Umsat-
zeinbußen in Kauf nehmen und teilweise 
sogar um ihr Weiterbestehen fürchten. Wir 
werden alles tun, um unsere Mitgliedsbe-
triebe bei der Existenzsicherung zu unter-
stützen und jeden einzelnen so gut wie 
möglich durch diese Krise zu begleiten“, 
sagt Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Konstanz. 

Schnell Hilfen beantragen 
Positiv sei, dass das Land die Fördergrenze 
der Stabilisierungshilfe gesenkt hat, so dass 
nun auch Bäckereien, Konditoreien und 
Metzgereien, die mindestens 30 Prozent ih-
res Umsatzes über gastronomische Ange-

bote oder Catering erzielen, die Zuschüsse 
in Anspruch nehmen können. Wer davon 
profitieren will, muss sich allerdings schnell 
mit seinem Steuerberater, Rechtsanwalt 
oder Wirtschaftsprüfer zusammensetzen: 
Anträge können aktuell nämlich nur noch 
bis zum 20. November gestellt werden.
 
Betriebe und Selbstständige, die jetzt ganz 
schließen mussten, können demnächst 
auch die außerordentliche Wirtschaftshilfe 
in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes im 
Vorjahresmonat beantragen. Antragstel-
lung und Auszahlung erfolgen voraussicht-
lich über die Online-Plattform der Überbrü-
ckungshilfe. „Anders als bei der Soforthilfe 
im Frühjahr sind wir als Handwerkskammer 
bislang zwar nicht direkt in die Antragstel-
lung eingebunden. Wir beraten betroffene 
Betrieben aber gerne im Vorfeld und helfen 
als Lotse, die jeweils passenden Program-
me zu finden“, so Hiltner.

Rund-um-Service läuft weiter 
Seit Beginn des erneuten Lockdowns hat 
die Handwerkskammer für ihre Mitglieds-
betriebe wieder eine Corona-Hotline ein-
gerichtet. Der Unternehmensservice mit 
Beratern aus unterschiedlichen Fachrich-
tungen ist unter der Telefonnummer 07531 
205-201 montags bis freitags von 8 bis 17 
Uhr zu erreichen.
 
Antworten auf die häufigsten Fragen ste-
hen auch auf der Webseite www.hwk-kon-
stanz.de/corona, die laufend aktualisiert 
wird. Hier sind unter anderem die jeweils 
geltenden Verordnungen sowie Informa-
tionen zu Finanzhilfen zu finden. Auch auf 
Facebook, Instagram oder Twitter infor-
miert die Handwerkskammer über die ak-
tuelle Entwicklung. 
 
Besuche in der Handwerkskammer am We-
bersteig sind derzeit nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. Persönliche 
Beratung kann aber auch telefonisch oder 
per Videochat stattfinden – und das zu al-
len Fragen der Unternehmensführung von 
der Gründung bis zu Übergabe. „Wir bieten 
unseren Mitgliedsbetrieben weiter einen 
Rund-um-Service an. Auch wer nicht un-
mittelbar von der Corona-Krise betroffen 
ist, sollte dieses Angebot in Anspruch neh-
men und sich mit Hilfe unserer Experten für 
die Zeit danach gut aufstellen“, empfiehlt 
Hiltner. 
 
Alle Beratungsleistungen und Ansprech-
partner im Überblick finden Sie unter www.
hwk-konstanz.de/service.  
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Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit und Wohnungsbau gibt 
die dritte und letzte Tranche 
des Denkmalförderprogramms 
2020 frei 
Staatssekretärin Katrin Schütz: „3,6 Mil-
lionen Euro für Erhalt und Sanierung 
von 50 baden-württembergischen Kul-
turdenkmalen, damit unsere reiche Kul-
turlandschaft auch für künftige Genera-
ti-onen erlebbar ist“ 
Mit rund 3,6 Millionen Euro fördert das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg in einer 
dritten und letzten Tranche des Denkmalför-
derprogramms 2020 die Erhaltung und 
die Sanierung von 50 Kulturdenkmalen in 
Baden-Württemberg. Die Mittel stammen 
überwiegend aus den Er-lösen der Staat-
lichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württem-
berg.

„Ich freue mich sehr, dass wir in der dritten 
Tranche der Denkmalförderung weitere 50 
Vorhaben unterstützen können. Sind doch 
die Bau- und Kunstdenkmale in unserem 
Land ein wichtiger Teil unserer Identität, 
die unsere reiche Kulturlandschaft prägen. 
Diese soll auch für künftige Generationen 
weiterhin erlebbar sein“, betonte Staatsse-
kretärin Katrin Schütz. Unter den 50 Kultur-
denkmalen, die in der letzten Tranche des 
Denkmalförderprogramms 2020 unterstützt 
werden, sind 20 private. Hinzu kommen 18 
kirchliche und 12 kommunale Denkmale. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind Dach-, Fassa-
den- und Fenstersanierungen.
 
Gefördert werden beispielweise Sanie-
rungsarbeiten am Dachtragwerk der 
Heilig-Geist-Kirche in Biberach, Restau-
rierungsarbeiten am Tragwerk und der 
Stuckdecke der Klosterkirche Heilig Kreuz 
in Rangendingen, die Gesamtsanierung 
der Rundbogenbrücke über den Vorbach in 
Weikersheim-Haagen und Sicherungs- und 
Instandsetzungsabreiten an der Sandstein-
mauer und am Turm des Gefallenendenk-
mals in Eppingen-Mühlbach.
 
Zuwendungen erhalten ebenfalls private1 
Vorhaben, beispielsweise die Burg Bartel-

stein in Scheer; hier soll u. a. in einem ers-
ten Bauabschnitt das Dach und die Außen-
fassade saniert werden. „Damit können wir 
im Rahmen des Denkmalförderprogramms 
in 2020 insgesamt 375 Anträge mit einem 
Fördervolumen von rund 19 Millionen 
Euro unterstützen“, so die Staatssekretärin. 
Weitere Informationen:
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg ent-
scheidet über die Aufstellung des Denk-
malförderprogramms und die zu fördern-
den Maßnahmen.
Anträge auf Förderung aus Landesdenkmal-
mitteln sind landesweit ausschließlich an 
das Landesamt für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart, Berliner Straße 
12, 73728 Esslingen a. N., zu richten. Weitere 
Informationen zum Förderverfahren beim 
Landesamt für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart finden Sie unter 
www.denkmalpflege-bw.de.
 
Eine Liste der geförderten kirchlichen und 
kommunalen Vorhaben1 finden Sie auch auf 
der Homepage des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungs-bau unter ht-
tps://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bau-
en/denkmalschutz-und-pflege/ueberblick/. 

ENDE DES 

REDAKTIONELLEN 

TEILS



Stellenausschreibung

Wir suchen für unseren Kindergarten in Renquishausen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine 

Erzieherin/Kinderpflegerin w/m/d 

nach § 7 KiTaG. Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 70 %
ausgelegt. Dies ergibt 27 Wochenstunden. Der Kindergarten ist eine drei-
gruppige Einrichtung, in der bis zu 60 Kinder im Alter von 1-6 Jahren
betreut werden. Das Betreuungsangebot umfasst eine Krippengruppe,
eine Regelgruppe und eine altersgemischte Gruppe mit Ganztagesplät-
zen. Die bisherige Stelleninhaberin ist in der Krippengruppe eingesetzt. 

Ihre Aufgaben: 
- Planung und verlässliche Umsetzung pädagogischer Ziele
- Beobachtung und Dokumentation sowie Reflexion der täglichen Arbeit
- Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Träger 

Unsere Erwartungen:
- eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher/in oder        
eine andere anerkannte Ausbildung
- Freude an der Arbeit mit Kindern und Familien
- Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
- Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

Wir bieten: 
- einen vielfältigen Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten    
und Eigenverantwortung 
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag und Vergütung nach TVöD          
sowie Fortbildungen 

Interessiert? 
Dann schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 30.11.2020 mit
den üblichen Unterlagen an das Bürgermeisteramt, Kolbinger Straße 1,
78603 Renquishausen, oder gerne per E-Mail an: j.zinsmayer@renquis-
hausen.de. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Kinder-
gartenleitung Frau Martina Bauser, Tel. 07429-702 oder Bürgermeister
Jürgen Zinsmayer, Tel: 07429-2376. Wir freuen uns auf Sie! 

Wir suchen eine Haushaltshilfe  
für alles Mögliche was in einem Haushalt eben anfällt,

für ca. 1 - 2 x pro Woche und 3 - 4 Stunden 
oder in Absprache  •  Telefon 01525 / 8445056 

Einfamilienhaus
Mühlheim/Oberstadt zu verkaufen.

Tel. 07463 99 527 28 

Haus zu vermieten (teilrenoviert)

Mühlheim-Stetten: 2 Wohneinheiten EG + OG,
jeweils mit Bad und EBK, bezugsfrei ab 01.12.2020.

Tel. 0174/3405327 

4-Zimmer-Wohnung in Fridingen 
1. OG/DG, ab sofort oder später zu vermieten. 

86 qm, Einbauküche, Bad, WC, Kaminofen, 
Gas-ZH, Balkon, Garage, 700 € warm + Kaution. 

Kontakt: wohnunginfridingen@web.de

Wohnung gesucht:
3 Zimmer/Balkon oder Terrasse, max. 680 € warm,

in Neuhausen, Mühlheim, Nendingen oder Wurmlingen.
Kontakt: 0176 - 43 68 06 01

Gemeinde Neuhausen ob Eck

Ausschreibung von Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten  

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen, schreibt auf der
Grundlage der VOB, sowie der Standardleistungskataloge und des
Kommunalen Vergabehandbuches folgende Bauarbeiten öffentlich aus:  

Kanalerneuerung “Im langen Grund” in Neuhausen ob Eck 
Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten. 

Den vollständigen Veröffentlichungstext können Sie unter 
www.neuhausen-ob-eck.de/ausschreibungen/ einsehen.  

gez. JUNG, Bürgermeisterin 





Enten - Gänse - Puten und Mast bitte vorbestellen!
Neuhausen ehem. Milchhaus, Schwandorfer Str. 2,  12.30 Uhr, Fridingen, Rath.
12.45 Uhr, Stetten, b. Schlüssel 13.00 Uhr, Mühlheim, Bahnhof 13.15 Uhr, 
Kolbingen, Rath. 13.30 Uhr, Renquishausen, Rath. 13.40 Uhr, Königsheim, Rath.
13.50 Uhr,  Böttingen, Raiffeis.Bank. 14.00 Uhr, Mahlstetten, Rath. 14.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mi., 18.11.2020 Zusatztermin

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de



Oran�en-Verkauf

direkt#aus#Sizilien

�iebe:Kunden,:
endlich:ist:es:so:weit!

Ab:Freitag:20.11.2020:startet:offiziell:unsere:Saison:mit:
unseren:geliebten:Orangen:direkt:und:frisch:aus:Sizilien.:

In:der:heutigen:Zeit:ist:es:für:uns:noch:wichtiger:
Vitamine:zu:tanken.:Kommen:Sie:uns:besuchen:in:der

Köni�s�eimer#Str.#16,#78603#Renquis�ausen#

Öffnungszeiten::�o.:-:Sa.:von:15.00:-:19.00:Uhr:
oder:nach:Vereinbarung.

Gerne:nehmen:wir:Bestellungen:an.:
WhatsApp:+49:177:9243:441:Festnetz::+49:7429:91:64:91

Wir:freuen:uns:sehr:auf:Euer:kommen.:
Vielen:Dank:und:vor:allem:bleibt:gesund.:

Durch 
clevere Ideen 
Raum 
schaffen

Eine Garderobe, die überall passt!

SCHREINEREI LÖHLEGmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9 73 33
www.schreinerei-loehle.de



IST DAS KUNST ODER „MUSS“ DAS WEG?



Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 
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 1. W
eihnachtstag   

 Fr 25.12. 
 

8:45  W
o 

Hirtenam
t (mit Anmeldung) 

10:15  Em
 

HOCHAMT (mit Anmeldung) 
17:00  Lip 

Hl. Messe am
 W

eihnachtsabend m
it Christvesper 

 
 2. W

eihnachtstag - Fest des H
l. Stephanus  

 Sa 26.12. 
 

8:45  Schw Hocham
t (mit Anmeldung) 

10:15  Bu 
Hocham

t zum
 Patrozinium

 – W
einsegnung (mit Anmeldung) 

16:00  Sch 
Krippenfeier - Kinder und Eltern singen und beten an der Krippe - Kinder - 
und Fam

iliensegnung  
17:30  Sch 

Hl. Messe an der Krippe  
 Jahresw

echsel  
 D

o 31.12. 
 

14:30  Em
 

Eucharistische Anbetung im
 Schweigen zum

 Jahresschluss   
Beichtgelegenheit 

16:00  Em
 

TE DEUM UND EUCHARISTISCHER SEGEN ZUM JAHRESSCHLUSS - 
Aussendung der Sternsinger - HOCHAMT zum

 PATROZINIUM
 

18:00  Schw Jahresschlussandacht m
it Te Deum

 
23:00   

Anbetung und Hl. Messe (Ort wird noch bekannt gegeben) 
   

 
    N

eujahr  
                                                                                    ©

 picture alliance 

Fr 01.01. 
 

10:15  Bu 
Hl. Messe - Einzelsegen zum

 Jahresbeginn 
17:00  Lip 

Hocham
t - Einzelsegen zum

 Jahresbeginn 
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 M
ancher ist froh w

enn alles nach dem
 H

eiligen Abend vorbei ist. U
nd 

das ist doch schade da beginnt die W
eihnachtszeit. D

eshalb m
öchten 

w
ir ein paar Anregungen geben. 

N
icht m

it erhobenem
 Zeigefinger sondern w

ir glauben, dass alles 
seine Zeit hat.  
Lassen Sie sich von der Frage leiten: 
W

ie könnte diese Zeit für uns w
ieder einen tieferen Sinn 

gew
innen? 

 A
dventskranz 

Fast 
jeder 

hat 
im

 
H

aus 
ein 

Adventskranz oder G
esteck. N

ehm
en 

Sie bew
usst w

ahr, w
ie es langsam

 hell 
w

ird, 
w

enn 
eine 

Kerze 
nach 

der 
anderen 

entzündet 
w

ird. 
D

as 
Kerzenlicht 

am
 

grünen 
Tannkreis 

nim
m

t 
Sonntag 

für 
Sonntag 

zu, 
w

ährend 
draußen 

in 
der 

N
atur 

die 
D

unkelheit w
ächst. D

er Adventskranz 
verw

eist so auf Jesus C
hristus, der 

das Licht der W
elt ist und unsere W

elt, w
enn er kom

m
t, vollenden 

w
ird. 

 Verzichten 
D

ie Adventszeit ist in der katholischen Kirche Fastenzeit. Vielleicht ist 
es 

D
IE 

G
elegenheit, 

bew
usst 

zu 
verzichten, 

z.B. 
auf 

das 
w

eihnachtliche G
ebäck, das an W

eihnachten dann um
so m

ehr 
genossen w

erden kann. Ihr Verzicht kom
m

t anderen M
enschen zu 

G
ute w

enn Sie Ihr dadurch gespartes G
eld H

ilfsprojekten spenden. 
 U

m
denken – U

m
kehren 

D
ie Adventszeit ist Bußzeit. Buße m

eint um
denken, um

kehren, 
anders w

erden und stellt dam
it an uns die Frage, w

o w
ir neue 

Anfänge 
w

agen 
können. 

Vielleicht 
auch 

m
it 

einem
 

Seelsorgegespräch oder eine Beichte. 
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M
i 09.12. 

 
6:00  Lip 

Roratem
esse - eucharistische Anbetung – 7.15 Laudes 

Fr 11.12. 
 

6:00  Em
 

Roratem
esse - eucharistische Anbetung - 7.15 Laudes 

Sa 12.12. 
 

6:00  Em
 

Roratem
esse m

it dem
 Kirchenchor  

D
o 17.12. 

Beginn der O
 - Antiphonen 

6:00  Lip 
Hl. Messe "O sapientia" - eucharistische Anbetung - 7.15 Laudes  

Fr 18.12. 
 

6:00  Em
 

Hl. Messe "O Adonai" - eucharistische Anbetung – 7.15 Laudes  
 B

ußgottesdienst 
 So 13.12. 

 
17:00  Lip 

Bußfeier der SE  zur Vorbereitung auf W
eihnachten 

  
 

 3. A
dventssonntag 

  Sa 12.12. 
 

17:30  Lip 
Sonntagvorabendm

esse m
it alpenländischer Adventsm

usik 
So 13.12. 

 
10:15  Em

 
Hl. Messe m

it alpenländischer Adventsm
usik  

 N
acht der offenen K

irche Schenkenberg 
 Fr 18.12. 

 
20:00  Sch 

Eucharistische Anbetung  - stilles Gebet bis Sam
stag 8 Uhr 

Sa 19.12. 
 

8:00  Sch 
Rosenkranz um

 eine gnadenreiche W
eihnacht - Hl. Messe "O Radix Jesse"  

  B
eichtgelegenheit  

 D
o 10.12. 

 
9:15  W

o 
Beichtgelegenheit 

D
i 15.12. 

 
17:00  Bu 

Beichtgelegenheit 
M

i 16.12. 
 

9:15  Schw Beichtgelegenheit 
So 20.12. 

 
11:15  Lip 

Beichtgelegenheit  
 

4 
 A

dventlicher Im
puls 

             D
i 01.12. 

 
19:30  Em

 
Adventlicher Im

puls - Zeit der Hoffnung 
D

i 15.12. 
 

19:30  Em
 

Adventlicher Im
puls - Zeit der Hoffnung 

 Ö
kum

enisches H
ausgebet  

 M
o 07.12. 

 
19:30  SE 

Ökum
enisches Hausgebet im

 Advent  
- es läuten alle Glocken der Pfarrkirchen und laden zum Gebet in den Häusern und 
W

ohnungen ein - Gebetstexte können in den Pfarrkirchen mitgenommen werden. 
 H

ochfest der U
nbefleckten Em

pfängnis 
 D

i 08.12. 
 

12:00  Lip 
Gnadenstunde - Stilles Gebet in der Pfarrkirche 

16:30  Sch 
Rosenkranz,  Hocham

t und Marienweihe  - eucharistische Anbetung im
 

Schweigen bis 18.30  
 R

oratem
essen 

 M
o 30.11. 

 
6:00  Em

 
Roratem

esse - eucharistische Anbetung – 7.15 Laudes 
D

o 03.12. 
 

6:00  Lip 
Roratem

esse - eucharistische Anbetung  - 7.15 Laudes  
Sa 05.12. 

 
6:00  Lip 

Roratem
esse m

it dem
 Blasm

usikquartett  


